
Amtliche Bekanntmachungen  •  11.  August 2020

Herausgeber: Heidewasser GmbH

Der Geschäftsführer der Heide-
wasser GmbH, Hans-Jürgen Me-
wes, erklärt im WAZ-Interview, 
welche neuen Preise für Ihr Trink-
wasser gelten und warum sich Ihre 
Abschläge nicht ändern. 

Warum ist dieser Einleger in der 
Wasserzeitung nötig?
Hans-Jürgen Mewes: Es gibt den 
Beschluss der Bundesregierung, ab 
1. 7. und bis 31. 12. 2020 die Mehr-
wertsteuer abzusenken. Wir haben 
deshalb unsere Preisregelungen zum 
1. 7. 2020 geändert. Diese neuen Re-
gelungen veröffentlichen wir in der 
Wasser-Abwasser-Zeitung – und auf 
unserer Homepage –, um sicherzu-
gehen, dass alle unsere Kunden Be-
scheid wissen. 

Beim Abwasser zahle ich keine 
Mehrwertsteuer. Wieso beim 
Trinkwasser?
Die Entsorgung von Abwasser ist 
eine hoheitliche Aufgabe, die nicht 
dem Umsatzsteuerrecht unterliegt. 
Die Lieferung von Trinkwasser hinge-
gen schon, und zwar dem ermäßig-
ten Mehrwertsteuersatz von bisher 
sieben Prozent. Wir sind laut Preis-
anordnung dazu verpflichtet, unsere 
Preise in Bruttopreisen anzugeben 
– also bisher 1,70 @  pro Kubikmeter 
Trinkwasser und ein Grundpreis von 
10,50 @  bei einem üblichen Hausan-
schluss (Zählergröße Q3 4).

Wie ändern sich nun die Preise? 
Durch die Absenkung der 
Mehrwertsteuer von sieben 
auf fünf Prozent ergeben sich 
ein Trinkwasserpreis (Mengenpreis) 
von 1,67  @ /m3 und ein Grundpreis von 
10,30 @ . Der neue Mengenpreis gilt 
auch bei der Ausleihe von Standrohren.

Hätte ich meinen Zähler am 30. Juni 
ablesen müssen?
Nein, es sei denn, der Kunde wünscht 
dies ausdrücklich. Es macht aber kei-
nen Sinn, weil die Preise rückwirkend 
zum 1. 1. 2020 gelten. 

Das ist eine tolle Nachricht! Wie 
kam es zu dieser Entscheidung?
Die Bundesfinanzbehörde hat eine 
Klarstellung zur Handhabung der be-
fristeten Herabsetzung der Mehrwert-
steuer herausgegeben. 
Daraus ergibt sich für uns folgende Si-
tuation: Im Sinne des Umsatzsteuer-
rechts ist die Wasserlieferung in der 
Regel eine Dauerleistung. Das heißt, 
für den normalen Tarifkunden (rund 
35.000 Grundstücksanschlüsse) ist 
der Leistungszeitraum der Wasserlie-
ferung vom 1. 1. bis 31. 12. 2020. 
Das bedeutet konkret: Jeder Tarif-
kunde, der über den 1. 7. 2020 hinaus 
bei uns Wasser bezogen hat, zahlt 
für den gesamten Leistungszeitraum 
– also für das Jahr 2020 – den abge-
senkten Mehrwertsteuersatz. 

Gibt es Ausnahmen?
Ja, Gewerbekunden zum Beispiel. Mit 
ihnen sind in der Regel monatliche Ab-
rechnungen vereinbart, sodass hier je-
den Monat entsprechend des Zähler-
standes abgerechnet wird. Hier wirkt 
die Mehrwertsteuersenkung tatsäch-
lich von Juli bis Dezember 2020.

Können Sie uns ein Rechenbeispiel 
geben, wie hoch die Einsparung ist? 
Nehmen wir einen Haushalt mit 3 Per-
sonen und einem Durchschnittsver-
brauch von insgesamt 90 m3 pro Jahr. 
Beim Mengenpreis ergibt sich 2020 
eine Einsparung von 2,70 @, beim 
Grundpreis von 2,40  @. Macht eine 
Jahresersparnis von 5,10  @ für diesen 
Haushalt. Im vierköpfigen Haushalt lie-
gen wir bei einer Ersparnis von 6,00  @. 
Immerhin. Wenn man diese 6,00 @ auf 
den aktuellen Mengenpreis ansetzt, 
ergäben sich daraus knapp 3.600 Li-
ter bestes Heidewasser gratis.

Das klingt nicht besonders üppig. 
Stimmt. Es bringt auch einen nennens-
werten buchhalterischen Aufwand 
mit sich. Um diesen nicht noch weiter 
aufzupusten, haben wir uns entschie-
den, die unterjährigen Abschläge nicht 
zu ändern. Mit der Jahresabrechnung 

2020, die wir im Januar 2021 versen-
den, erfolgt eine umsatzsteuerliche  
Verrechnung und Aufrechnung der ge-
zahlten Abschläge. Es kann also sein, 
dass ein geringes Guthaben zur Aus-
zahlung entsteht. Aufgrund des Ver-
laufs des bisherigen Wasserverkaufs 
und der Prognose gehen wir aber von 
einem erhöhten Verbrauch aus, so-
dass sich eventuelle Guthaben bei 
einer Vielzahl von Kunden vermutlich 
sogar ausgleichen werden. 

Und 2021 gilt dann wieder der 
„alte“ Preis?
Vermutlich ja. Wir gehen aus derzeiti-
ger Sicht davon aus, da der Beschluss 
der Bundesregierung ja befristet ist. 
Für die Heidewasser GmbH stellt die 
aktuelle Lage eine Herausforderung 
dar. Zum einen, weil wir derzeit unser 
Buchhaltungsverfahren komplett auf 
ein moderneres System umstellen und 
das Steuerbonus-Hin-und-Her „dazwi-
schenfunkt“. Zum anderen, weil 2021 die 
aktuelle dreijährige Preiskalkulationspe-
riode endet. Es ist also gut möglich, dass 
wir Anfang 2022 mit der neuen Kalkula-
tionsperiode erneut vor einer Änderung 
der Mengen- und Grundpreise stehen. 

 Die Preisregelungen finden Sie  
 unter www.heidewasser.de / Trink- 
 wasser / Preise

Heidewasser gibt reduzierten Mehrwertsteuereuersatz im Wasserpreis ab 1. 1. 2020 weitersatz im Wasserpreis ab 1. 1. 2020 weiter

Wir senken die Wasserpreise –        –        
rückwirkend !

Ausgerechnet 
Wenn man die 6,00 Euro 

MwSt.-Ersparnis für einen 
Vier-Personenhaushalt auf 
den aktuellen Mengenpreis 
ansetzte, ergäben sich dar-

aus knapp 3.600 Liter bestes  
Heidewasser gratis.

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R/
Ar

ch
iv



§ 3 Ermittlung
des Wasserverbrauchs

Zur Erstellung der Jahresver-
brauchsabrechnung ermittelt die 
Heidewasser GmbH den Zähler-
stand einmal jährlich durch eine 
Kundenselbstablesung im Wege 
einer Stichtagsfestsetzung gem. 
§ 20 AVBWasserV und einer 
Hochrechnung per 31.12. des 
jeweiligen Jahres. 

Bei nicht fristgerechter Rück-
sendung des Zählerstandes wird 
der Zählerstand durch die Firma 
Heidewasser GmbH gem. § 21 
AVBWasserV geschätzt. 

Für den Bearbeitungsaufwand 
notwendiger Rechnungskorrek-
turen kommen folgende Pau-
schalwerte zur Anwendung:

Wenn ein Kunde seiner Selbst-
ableseverpflichtung des Wasser- 
zählers auf Verlangen der Heide- 
wasser GmbH nicht nach-
kommt      4,75 € 
Bei Einsatz eines Fahrzeuges zur 
Nachablesung betragen die Kos-
ten zusätzlich pauschal  
         22,50 €  

Hat ein Wasserzähler nicht rich-
tig oder überhaupt nicht ange-

zeigt, wird die Menge gem. § 21 
AVBWasserV geschätzt.
Ist kein Wasserzähler vorhanden, 
wird die Menge gem. Anlage I. 
ermittelt. 

§ 4 Leistungsentgelte für 
Standrohre / Bauwasserzähler 

mit Systemtrenner (BWZ)

Für Standrohre / BWZ sind fol-
gende Entgelte zu zahlen:
  a) Sicherungsbetrag für die 

Mietzeit         360,00 €
 b) Bereitstellungspreis für 
 Standrohr / BWZ pro Tag 
                  2,20 €
 c) Mengenpreis pro entnom- 
  menem m³ Trinkwasser   

       1,67 €

Der Sicherungsbetrag wird am 
Ende der Mietzeit mit dem Be-
reitstellungs- und Mengenpreis 
sowie bei Beschädigung oder 
Verlust des Standrohres / BWZ 
mit den Instandsetzungs- bzw. 
Wiederbeschaffungskosten ver-
rechnet.
Bei Überschreitung der verein-
barten Mietzeit um mehr als 
sechs Tage, wird für jeden Tag 
des Verzuges ein zusätzlicher 
Betrag in Höhe von 9,00 € in 
Rechnung gestellt. 

§ 5 Baukostenzuschuss

1.  Die Heidewasser GmbH 
erhebt von den Anschluss-
nehmern einen Baukosten-
zuschuss zur teilweisen Abde-
ckung der bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung notwendigen 
Kosten für die Erstellung oder 
Verstärkung der örtlichen 
Versorgung dienenden Ver-
teilungsanlagen, soweit sie 
sich ausschließlich dem Ver-
sorgungsbereich zuordnen 
lassen, in dem der Anschluss 
erfolgt. Die Summe der Bau-
kostenzuschüsse beträgt 70 % 
der Kosten der zu errichten-
den Verteilungsanlage.

2.  Der von den Anschlussneh-
mern als Baukostenzuschuss 
zu übernehmende Kosten-
anteil kann unter Zugrunde-
legung der Straßenfrontlänge 
des anzuschließenden Grund-
stückes und des Preises für 
einen Meter Versorgungslei-
tung bemessen werden. Der 
Preis für einen Meter Versor-
gungsleitung ergibt sich aus 
den Anschaffungs- und Her-
stellungskosten der in Absatz 
1 genannten Verteilungsanla-
gen, geteilt durch die Summe 
der Straßenfrontlänge aller 
Grundstücke, die im betref-
fenden Versorgungsbereich an 
die Verteilungsanlagen ange-
schlossen werden können. Die 
Heidewasser GmbH kann der 
Berechnung, eine die Verhält-
nisse des Versorgungsbereiches 
berücksichtigende Mindest-
straßenfrontlänge, von bis zu 
15 m zugrunde legen.

3.  Die Heidewasser GmbH kann 
bei der Bemessung des Bau-
kostenzuschusses an Stelle 
oder neben der Straßenfront-
länge andere kostenorien-
tierte Bemessungseinheiten, 
wie die Grundstücksgröße, 
die Geschossfläche, die Zahl 
der Wohnungseinheiten oder 
gleichartiger Wirtschaftsein-
heiten verwenden. In diesem 
Fall ist bei der Berechnung 
des Baukostenzuschusses die 

Summe der Bemessungsein-
heiten der Grundstücke zu 
berücksichtigen, die im betref-
fenden Versorgungsbereich 
angeschlossen werden können.

Im Übrigen erfolgt die Berech-
nung des vom Kunden als Bau-
kostenzuschuss zu übernehmen-
den Kostenanteils gemäß § 9 der 
AVBWasserV.
4.  Von der Bezahlung des Bau-

kostenzuschusses kann die 
Inbetriebsetzung der Kun-
denanlage abhängig gemacht 
werden.

5.  Wurde die örtliche Vertei-
lungsanlage vor dem 03. Ok-
tober 1990 errichtet, wird 
grundsätzlich kein Baukos- 
tenzuschuss erhoben. Der 
Kunde hat jedoch einen Bau-
kostenzuschuss zu zahlen, 
wenn seine Leistungsanfor-
derung zu einer Veränderung 
oder Erweiterung der Versor-
gungsleitung führt. 

§ 6 Hausanschlusskosten

1.  Die Aufwendungen für die Er-
stellung eines Hausanschlusses 
sind der Heidewasser GmbH 
vom Anschlussnehmer zu er-
statten. Das Gleiche gilt für 
Änderungen/Erweiterungen 
am Hausanschluss bzw. der 
Messeinrichtung, wenn diese 
vom Kunden veranlasst wur-
den. 

2.  Die Kosten für die Erstel-
lung und Änderung eines 
Hausanschlusses sowie die 
Herstellung eines Bauwasser-
anschlusses werden an Hand 
des Leistungskataloges – Teil 
Hausanschlüsse – der Heide-
wasser GmbH nach tatsächli-
chem Aufwand berechnet.

3.  Von der Bezahlung der Haus-
anschlusskosten kann die In-
betriebsetzung der Kunden-
anlage abhängig gemacht 
werden.

§ 7 Leistungsentgelte für
sonstige nicht mit den Tarifen

abgegoltene Kosten für den 
Trinkwasserbereich

Für folgende Leistungen werden 
dem Kunden die entstandenen 
Kosten pauschal berechnet, wenn 
die Leistungen vom Kunden ver-
anlasst wurden bzw. durch ihn zu 
vertreten sind: 
1.  für den Ein- und Ausbau von 

Wasserzählern
 a) Hauswasserzähler
  - für jeden Ein- oder Ausbau 

 50,00 €
   - für gleichzeitigen Ein- und           

Ausbau  56,00 €

  b) Großwasserzähler 
  (> NW 50mm)
 - für jeden Ein- oder Ausbau 
  94,00 €
 - für gleichzeitigen Ein- und  
 Ausbau  117,00 €

2.  Bauwasserzähler mit System-
trenner

 - für Einbau bzw. Demontage 
 von BWZ  46,00 € 
 - für den gleichzeitigen Aus- 
 bau eines BWZ und Einbau 
 eines Wasserzählers gemäß  
 Anschlussgenehmigung 
 56,00 €
Für den Einsatz eines Fahrzeuges 
werden die angefallenen Einsatzki-
lometer mit 0,76 €/km berechnet.

3.  für Schließen und Öffnen der 
Absperrvorrichtung der Haus-
anschlussleitung an der Versor-
gungsleitung

 -  für das Schließen 
 54,00 €
 - für das Öffnen  54,00 €

4.  für die Einstellung und Wie-
deraufnahme der Versorgung

 - durch Einbau einer Redu- 
 zierscheibe  63,00 €
 - durch Entfernen einer Redu-
 zierscheibe  63,00 €

5.  Bei Einziehung der Forderung 
durch die Heidewasser GmbH 
vor Ort hat der Kunde hierfür 
eine Kostenpauschale in Höhe 
von 12,50 € zu zahlen. 

6.  Soweit die Heidewasser GmbH 
trotz Terminabstimmung und 
Anmeldung keinen Zugang zu 
den Messeinrichtungen erhält, 
haben diese Kunden für jeden 

zusätzlichen Weg der Heide-
wasser GmbH die Kosten pau-
schal mit 22,50 € zu erstatten. 

7.  Der Kunde ist gemäß § 11 (2) 
der Verordnung über Allgemei-
ne Bedingungen für die Versor-
gung mit Wasser (AVBWas-
serV) verpflichtet, die Messein-
richtung in einem ordnungs-
gemäßen Zustand und jeder 
Zeit zugänglich zu halten. Für 
das Auspumpen oder Reinigen 
von Wasserzählerschächten, die 
sich im Eigentum des Kunden 
befinden, wird eine zusätzliche 
Pauschale in Höhe von 30,00 € 
berechnet.

8.  Wird eine unberechtigte Was-
serentnahme aus dem Ver-
sorgungsnetz der Heidewasser 
GmbH festgestellt, erfolgt die 
Erstattung in der Höhe der 
tatsächlichen unberechtigten 
Wasserentnahme. Wenn diese 
nicht ermittelbar ist, mindestens 
in Höhe von 150 m³ pro Jahr. 
Erfolgt die unberechtigte Was-
serentnahme über ein Stand-
rohr, wird für jeden Fall der 
Entnahme eine pauschale 
Wasserentnahme von mindes-
tens  

150 m³/Fall
 
  gem. § 4 der Allgemeinen 

Preisregelungen in Rechnung 
gestellt. Weitergehende Scha-
densersatzansprüche bleiben 
hiervon unberührt.

9.  Ein unberechtigt genutztes 
Standrohr wird von der Hei-
dewasser GmbH eingezogen 
und erst nach Bezahlung der 
Rechnung gem. § 7, Pkt. 8 
der Allgemeinen Preisregelun-
gen wieder an den Eigentümer 
übergeben.

10.  Alle sonstigen nicht aufge-
führten Leistungen werden 
nach Aufwand, entsprechend 
des Leistungskataloges der 
Heidewasser GmbH, berech-
net. Dieser liegt zur Einsicht-
nahme in der Geschäftsstelle 
bzw. den Meisterbereichen 
der Heidewasser GmbH aus.

§ 1 Allgemeines

Die Heidewasser GmbH erhebt 
auf der Grundlage der Verord-
nung über Allgemeine Bedin-
gungen für die Versorgung mit 
Wasser (AVBWasserV) vom 20. 
Juni 1980 (BGBl 1980, S. 750) 
in der jeweils gültigen Fassung 
und ihrer Wasserlieferungsbe-
dingungen nach Maßgabe der 
nachstehenden Regelungen pri-
vatrechtliche Entgelte.
Die Preisangaben erfolgen in Eu-
ro. Die gesetzliche Mehrwertsteu-
er ist in den Preisen enthalten.

§ 2 Wasserpreis

1. Für die Benutzung der Was-
serversorgungsanlagen ist ein 
Wasserpreis zu zahlen. 
Der Wasserpreis für Trinkwas-
ser wird in Form eines Mengen-
preises und eines Grundpreises 
erhoben. 

2. Der Mengenpreis für Trink-
wasser wird nach der Menge des 
einer öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage entnommenen 
Trinkwassers bemessen. 
Berechnungseinheit ist der m³ 
Wasser. Die Wasserentnahme 
wird durch Wasserzähler er-
mittelt. 

3. Der Mengenpreis beträgt für 
die Tarifkunden 1,67 €/m³.

4. Für Sondervertragskunden 
wird der Mengenpreis einzel-
vertraglich geregelt. 

5. Der Grundpreis beinhaltet 
die Kosten für die Vorhaltung 
der Wasserversorgungsleitungen 
und sonstiger wasserwirtschaft-
licher Anlagen. 
Der Grundpreis beträgt in Ab-
hängigkeit von der Zählergröße 
– und wenn dies nicht möglich 
ist – von der Anschlussnenn-
weite:

Allgemeine Preisregelungen 
Heidewasser GmbH
Fassung vom 25.06.2020

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HEIDEWASSER GMBH

  Zählergröße neue Definition  Grundpreis 
   nach MID* Monat in Euro
   Qn 2,5 m³/h Q3 4 10,30
  Qn 6 m³/h Q3 10 24,73
  Qn 10 m³/h Q3 16 41,21
  Qn 15 m³/h Q3 25 61,82
  Qn 25 m³/h Q3 40 103,04
  Qn 40 m³/h Q3 63 164,86
  Qn 60 m³/h Q3 100 247,29
  Qn 150 m³/h Q3 250 618,22
  Pauschalisten bis Nennweite 50 mm  10,30
  * MID – die neue Europäische Messgeräte-Richtlinie
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§ 8 Mahnkosten,  
Verzugszinsen

Offene Forderungen werden nach Eintritt 
der Fälligkeit schriftlich angemahnt. Hierfür 
werden Mahnkosten pro Mahnvorgang von 
5,00 € erhoben.
Verzugszinsen werden in Höhe von 5 % bei 
Verbrauchern und 9 % bei Gewerbe über 
dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-
Überleitungs-Gesetzes vom 09.06.1998 
(BGBl. I S. 1242) in der jeweils gültigen 
Fassung berechnet. Die Berechnung richtet 
sich nach § 288 BGB. 

§ 9 Mehrwertsteuer

Bei den Preisangaben handelt es sich, gemäß 
der Dritten Verordnung zur Änderung der 
Preisangabenverordnung vom 22.07.1997 
in der jeweils gültigen Fassung, um Brut-
topreise. Die Mehrwertsteuer ist in gesetz-
licher Höhe in den Preisangaben enthalten.

§ 10 Inkrafttreten 

Die Allgemeinen Preisregelungen für die 
Wasserversorgung der Heidewasser GmbH 
treten ab dem 01.07.2020 in Kraft. Sie sind 
in der Wasser-Abwasser-Zeitung (WAZ 
regional), Heidewasser GmbH Ausgabe 
Behnsdorf, Ausgabe Haldensleben, Aus-
gabe Möckern/ Gommern/ Zerbst zu ver-
öffentlichen. 
Gleichzeitig treten die geltenden Preisre-
gelungen vom 07. 10. 2015, Auflage 2015, 
außer Kraft. 

Anlage I.
Pauschalrichtwerte für Wasserverbrauchsermittlung

Für die Bestimmung des Wasserverbrauchs ohne Messung kom-
men nachstehende Pauschalrichtwerte zur Anwendung: 

 Wohnungen mit WC und Bad/Dusche
 für die erste Person ............................................44 m³/a
 für jede weitere Person ......................................36 m³/a

 Wohnungen mit WC, ohne Bad/Dusche
 für die erste Person ............................................31 m³/a
 für jede weitere Person ......................................25 m³/a

 Wohnungen ohne WC, ohne Bad/Dusche
 für die erste Person ............................................18 m³/a
 für jede weitere Person ......................................14 m³/a

 Gartenland, Hausgarten pro 100 m² .................18 m³/a

 Schwimmbecken  ............................................100 m³/a
 
 Kleinvieh (Schweine, Schafe, Ziegen) je Tier ...3,5 m³/a

 Großvieh (Pferd, Rind u.a.) je Tier ..................7,5 m³/a

 Wochenend- und Gartenhäuser mit 
 Sanitäreinrichtung bei saisonbedingter 
 Nutzung .........................................................25,0 m³/a

Anlage II.
Pauschalrichtwerte für Dienstleistungen 

im Schmutzwasserbereich

Für die Inanspruchnahme der Firma Heidewasser GmbH im Bereich 
des Schmutzwassers kommen nachstehende Pauschalrichtwerte zur 
Anwendung: 

Verstopfungsbeseitigung

Die Beseitigung einer Verstopfung wird nach angefallenem Stunden-
aufwand abgerechnet. 
Die Kosten pro Facharbeiterstunde betragen hierfür 52,13 €/h.

Für den Einsatz eines Fahrzeuges werden die angefallenen Einsatzki-
lometer sowie Betriebsstunden separat berechnet. Die entsprechenden 
Preise richten sich nach Art des eingesetzten Fahrzeuges und werden 
entsprechend des Leitungskataloges der Heidewasser GmbH berech-
net. Dieser liegt zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle bzw. den 
Meisterbereichen der Heidewasser GmbH aus.

Verplombung eines Zusatz- oder Abzugszählers 

Für die Verplombung eines Zusatz- oder Abzugszählers werden dem 
Kunden die entstandenen Kosten wie folgt berechnet:

pauschal    40,00 €

Die Berechnung setzt einen gesonderten Auftrag voraus. 
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